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Gesetz zur Verbesserung des Zuschusses zu ambulanten medizinischen Vorsorgeleistungen
Vom 26. Juli 2002

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch § 23 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  Gesetzliche Krankenversicherung  (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch das Gesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2872) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: In Satz 2 wird die Zahl ,,8" durch die Zahl ,,13" und in Satz 3 die Zahl ,,16" durch die Zahl ,,21" ersetzt. b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 2 werden die Wörter ,,nach den Absätzen 2 und 4" durch die Wörter ,,nach Absatz 4" ersetzt. bb) In Satz 4 werden die Wörter ,,Leistungen nach den Absätzen 2 und 4" durch die Wörter ,,Leistungen nach Absatz 2 können nicht vor Ablauf von drei, Leistungen nach Absatz 4" ersetzt. Artikel 2 Inkrafttreten Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt. Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 26. Juli 2002 Der Bundespräsident Johannes Rau Der Bundeskanzler Gerhard Schröder Für die Bundesministerin für Gesundheit Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Walter Riester




